Auftrag zur Vermittlung eines EU-Neuwagens
Angaben zum Fahrzeug bitte aus dem Angebot übernehmen. 

A. Herr, Frau, Firma:

	Vorname 
	Ort

	Nachname 
	Telefon tags 

	Firma 
	Telefon abends 

	Straße
	Fax

	PLZ 
	e-mail


beauftragt die Firma Martin Eckhoff Automobile, Brandstücken 35, 22549 Hamburg, Tel 040-809957-38 Fax -39 für Ihn/Sie das untenstehend näher bezeichnete EU-Neufahrzeug im Ausland zu erwerben. Fa. Eckhoff liefert das Fahrzeug mit Herstellergarantie, Auslieferungsinspektion, Herstellerserviceheft mit Händlerstempel und aller notwendigen Papiere für die Fahrzeugzulassung in Deutschland.

B. Genaue Fahrzeugbezeichnung: 

	
	Preis: 
	€


 (Typenbezeichnung)  (Motor)  (Ausstattungsvariante)

	Karosserie: 
	Leistung in kW: 

	Getriebe: 
	Außenfarbe: 

	Motor: 
	Polsterfarbe:


	Unverbindliche Lieferzeit:
	(Lieferzeit bitte aus dem Neuwagenangebot übernehmen)


C.  Sonderausstattung:
	1. 
	Preis: 
	€

	2. 
	Preis: 
	€

	3. 
	Preis: 
	€

	4. 
	Preis: 
	€

	5. 
	Preis: 
	€

	6. 
	Preis: 
	€

	7. 
	Preis: 
	€

	8. 
	Preis: 
	€

	9. 
	Preis: 
	€

	10. 
	Preis: 
	€

	 
	Preis: 
	€

	Endpreis, incl. 19% Mehrwertsteuer, frei Hamburg
	Preis: 
	€


An den Vermittlungsauftrag ist der Auftraggeber 6 Wochen gebunden. Der Vermittlungsauftrag ist abgeschlossen, wenn die Firma Martin Eckhoff den Auftrag schriftlich bestätigt oder die Lieferung ausgeführt ist. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden eingesehen und sind Vertragsbestandteil. Mündliche Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt per Überweisung nach Eingang der Zulassungspapiere bzw. des Kfz-Briefes beim Käufer und nach Anmeldung des Fahrzeuges. Der Käufer beauftragt den Vermittler mit dem Erwerb, der Entgegennahme und dem Transport des Neuwagens. Für den Fall, dass das Fahrzeug finanziert wird, ist der Käufer nur dann an den Vermittlungsauftrag gebunden, wenn die Finanzierungszusage der Bank vorliegt. 
Datum + Unterschrift des Käufers
Allgemeine Geschäftsbedingungen

 für Kraftfahrzeuge und Anhänger

§ 1 -  Kaufpreis
1.  Der Barzahlungspreis bzw. Restkaufpreis ist vom Käufer bei der Übergabe des Fahrzeuges zu leisten. 

2.  Der Barzahlungspreis versteht sich ohne Skonto oder anderweitiger Nachlässe frei Hamburg.

3.  Sofern am Tage der Auslieferung bzw. Zahlung eine andere MwSt. in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben ist, wird der Preis entsprechend angepaßt.

4.  Die Zahlungen erfolgen an den Vermittler, der alle finanziellen Verpflichtungen an den Verkäufer trägt.

5.  Der Vermittler erklärt, daß das verkaufte Fahrzeug nebst Zubehör sein verfügbares Eigentum ist und keine Rechte dritter Personen darauf lasten.

§ 2 - Lieferung

1.  Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss. 
2.  Der Käufer kann sechs Wochen nach Überschreitung  des unverbindlichen Liefertermins den Vermittler durch einen eingeschriebenen Brief auffordern, binnen angemessener Frist  zu liefern. Mit dieser Mahnung kommt der Vermittler in Verzug. 

3.  Sofern in der Produktionszeit die Werksferien liegen, verlängert sich die reguläre Auslieferungsdauer um die Zeit der Werksferien.  

4.  Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist ist der Käufer berechtigt, durch einen eingeschriebenen Brief an den Vermittler vom Vermittlungsvertrag zurückzutreten. Regressansprüche jedweder Art gegen den Vermittler werden ausgeschlossen.

5.  Die Abnahme des Fahrzeuges durch den Käufer hat innerhalb von acht Tagen nach Zugang der Bereitstellungsanzeige  des Fahrzeuges zu erfolgen. Danach ist der Vermittler berechtigt, die vertragliche Leistung abzulehnen und Schadensersatz wegen Nichterfüllung in Höhe von 15% des Kaufpreises zu fordern. Weist der Käufer einen geringeren Schaden nach, reduziert sich die Schadensersatzzahlung.

§ 3 – Zahlung

1.  Bankscheck, Bargeld oder Vorabüberweisungen werden vom Vermittler akzeptiert. Die Erfüllung gilt jedoch erst dann als bewirkt, wenn die betreffende Summe dem Vermittler endgültig zugeflossen ist. Anstelle von Bargeld übergebene Zahlungsmittel werden nur erfüllungshalber und unter Berechnung aller Einlösungskosten und Aufwendungen entgegengenommen.

2.  Erfolgt eine Zahlung per Bankscheck ist an den Vermittler vor der Auslieferung des Fahrzeuges eine Kopie des Schecks postalisch oder per FAX zu schicken.

3.  Bei Zahlungsverzug ist der Vermittler berechtigt Verzugszinsen in Höhe von 4 % über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen.

§ 4 - Garantie

1.  Das Neufahrzeug ist mit einer Werksgarantie versehen. Die Garantieleistungen des Fahrzeugherstellers an den Käufer bleiben von dem Vermittlungsvertrag unberührt und sind im Garantiefall direkt zwischen Käufer und Fahrzeughersteller bzw. den angeschlossenen Vertragshändlern abzuwickeln.

§ 5 - Eigentumsvorbehalt

1.  Der Käufer erkennt an, daß das gekaufte Fahrzeug nebst Zubehör sowie alle sonstigen  Kaufgegenstände im Eigentum des Vermittlers bleiben, bis sämtliche aus diesem Vertrag entstandenen Verbindlichkeiten völlig beglichen sind. 

2.  Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, hat sich der Käufer jeder Verfügung über die Kaufgegenstände zu enthalten, insbesondere darf er sie nicht veräußern, zur Sicherung übereignen, vermieten oder anderweitig überlassen. 

§ 7 - Verschiedenes

1.  Sollten zu Besorgung  des Fahrzeuges oder zur Beantragung des deutschen Kfz-Briefes Vollmachten des Käufers benötigt werden, erklärt letzterer sein Einverständnis die notwendigen Vollmachten zu erteilen. 

2.  Soll der Neuwagen auf Wunsch des Käufers angeliefert werden, erhält der Käufer den Kfz-Brief des Fahrzeuges per Einschreiben vorab zugeschickt. Der Käufer hat nach Eingang des Kfz-Briefes die Zahlung per Überweisung zu leisten. Nach Zahlungseingang wird der Neuwagen dem Käufer an dessen Wohnort per Spedition angeliefert. Das Fahrzeug ist auf dem Transport versichert.  

3.  Die Ausstattung eines EU-Neuwagens kann von der deutschen Spezifikation abweichen

4.  Sollte eine der Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. In diesem Fall ist der Vermittlungsauftrag vielmehr seinem Sinne gemäß zur Durchführung zu bringen. Beruht die Ungültigkeit auf einer Leistungs- oder Zahlungsbedingung, so tritt an ihre Stelle das gesetzlich zulässige Maß.

5.  Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche ist der Sitz des Vermittlers.

Datum + Unterschrift des Käufers
V O L L M A C H T

A U T H O R I Z A T I O N 

(In Übereinstimmung mit GVO Art. 1475/95)

(in accordance with art: 1475/95)
Ich, der unterzeichnende Käufer

With my signature, I

Andre Bein, Langes Hofkoppel 15, 25436 Uetersen
(Name und Anschrift des Käufers)

(name and address of buyer)

beauftrage und bevollmächtige hiermit

herewith empower and authorize

Eckhoff Automobile, Brandstücken 35, 22549 Hamburg, TEL 040-80995738
(Name und Anschrift des Agenten),

(name and address of agent),

für mich in meinem Namen ein neues Auto

to by and take delivery of, for myself and in my name, a new car

Typ/type:
Toyota Yaris 1.3, 87PS,  5-Gang, 5-türig, Luna Sport
Farbe/colour: 
weiß
(Beschreibung des Autos)

(description of car)

bei einem autorisierten Autohändler innerhalb der Europäischen Union zu kaufen und in Empfang zu nehmen.

from an authorised car salesman within the European Union.

Ich bestätige hiermit die wortgetreue Übereinstimmung der beigefügten Fotokopie meines Personalausweises bzw. Reisepasses mit dem Original.

I herewith confirm literal unison between the enclosed photocopy of my passport or other proof of identity with the original.

Ort/place:
Hamburg



Datum/date:  17-02-09
Käufer/byer:


